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Unser Angebot 

 Wir zeichnen Betriebsdruck, Durchfluss und 

Gesamtmenge digital auf 

 Unser Messsystem entspricht DIN 14462:2023-

07, EN 671 und DVGW W405 

 Wir erstellen Ihnen ein Messprotokoll z.B. zur 

Vorlage bei der Baurechtsbehörde im Rahmen von 

Genehmigungsverfahren 

 Bei Bedarf nummerieren und kennzeichnen wir 

Ihre Hydranten nach DIN 4066 bzw. Ihren 

Vorgaben  

A U S  E I N E R  H A N D  

Oftmals gibt es mehr als eine 

Baustelle – mit uns haben Sie 

einen Ansprechpartner für alle 

Fragen. 

 

M A S S G E S C H N E I D E R T E  

L Ö S U N G E N   

Wir erstellen Ihnen perfekt 

passende Lösungen:  

 Individuelle Beratung und 

Konzeption 

 Hochwertige Entwicklung 

und Umsetzung 

 Faire Preise und 

transparente Konditionen 

 

K U R Z E  W E G E  

Mit uns haben Sie einen 

kompetenten Ansprechpartner 

direkt vor Ort, der sich schnell und 

unkompliziert um Ihre Anliegen 

kümmert. Vertrauen Sie auf kurze 

Wege und schnelle Lösungen. Wir 

nehmen uns Zeit für Sie und Ihre 

Anliegen. 

 

K O N T A K T  

Profitieren Sie von unserer 

Expertise und lassen Sie sich von 

uns ein unverbindliches Angebot 

erstellen: 

info@feuerwehrconsulting.de 

+49 (0)7044 211 -9260 

www.feuerwehrconsulting.de 

 

Überzeugen Sie sich selbst von 

unserer Leistungsfähigkeit und 

unserem Engagement. 

 

Ihr Partner für Brandschutzlösungen aus einer Hand 
 

Leistungsprüfung und Beschilderung von 
Löschwasserhydranten 

Nachweis der ausreichenden Bereitstellung von 

Löschwasser durch Kommunen und Städte 

 

Gemäß Feuerwehrgesetz BW §3, Abs. 1, Nr. 3 haben 

Städte und Kommunen für die ständige Bereithaltung 

von Löschwasservorräten zu sorgen. 

 

Die erforderlichen Mengen ergeben sich aus der Art der 

Bebauung und dem Gefahrenpotential (gemäß DVGW W 

405). 

 

Diese Mengen müssen im Rahmen von 

Baugenehmigungsverfahren regelmäßig nachgewiesen 

bzw. bestätigt werden. Dies ist u.a. entscheidend dafür, 

ob im Rahmen der Baugenehmigung weitere Auflagen 

zum Brandschutz oder der Löschwasserversorgung 

gemacht werden. 

U N S E R  P O R T F O L I O  
 

Brandschutzgutachten, 

brandschutztechnische Stellungnahmen, 

sowie Feuerwehrpläne und -laufkarten 

 

Flucht- und Rettungspläne, 

Brandschutzordnungen und sonstige 

Betriebsanweisungen 

 

Hydranten: Leistungsmessung und 

Beschilderung 

 

Feuerwehrbedarfs- und 

Entwicklungspläne 

 

Beratung, Gutachterliche Tätigkeit sowie 

Organisationsentwicklung im Bereich 

Feuerwehr- und Rettungswesen 

 

Seminare Brandschutz- / 

Evakuierungshelferinnen und -helfer 

 

Ausbildungen und Trainings für Firmen 

aus Industrie und Handwerk, 

Brandschutz- und Ingenieurbüros, 

Berufs-, Werk-, freiwillige Feuerwehren, 

Bundeswehr, sowie andere BOS 

 


